Prozesskostenhilfe in HKÜ Sachen

Eltern, deren Kinder ins Ausland entführt bzw. dort zurückgehalten werden, können beim deutschen Gericht für dieses Verfahren keinen Prozesskostenhilfeantrag für Gewährung eines rechtlichen Beistandes stellen, obgleich die Eltern meist mit dem Verfahren vollständig überfordert sind und dringend anwaltlichen Beistandes bedürfen.

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, der gemäß dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung tätig wird, ist nicht im Prozessverfahren sondern im Verwaltungsverfahren im Sinne des § 114 ZPO tätig.

Die Bewilligung von PKH für andere als gerichtliche Verfahren ist nur möglich, wenn die Vorschriften des § 114 ZPO ausdrücklich für anwendbar erklärt werden.

Die Regelung des Ausführungsgesetzes zu dem Haager Übereinkommen verweisen zwar auf die allgemeinen Vorschriften über die Beratungs- und Prozesskostenhilfe, eine spezielle Zuständigkeit von Familiengerichten für die Bewilligung der Prozesskostenhilfe für dieses Verfahren wird aber nicht angeordnet. Dem gesamten System der Prozesskostenhilfe ist es immanent, dass die PKH von der Institution bewilligt wird, bei der auch das Verfahren anhängig ist. Da der Generalbundesanwalt kein Gericht ist, kann er deshalb keine Prozesskostenhilfe bewilligen.

Die Familiengerichte können jedoch auch nicht für ein Verfahren, dass bei einer Verwaltungs-

behörde anhängig ist, Prozesskostenhilfe bewilligen (vgl. Entscheidung des AG Weilburg vom 30.7.1999, Az.: 20   F  782/99  HK, so auch bestätigt vom Oberlandesgericht Frankfurt am 6.9.1999, Az.: 1 WF 216/99.

Als einziger Ausweg verbleibt für die teuren Übersetzungen beim zuständigen Familiengericht einen Antrag zu stellen, wonach der Antragsteller oder die Antragstellerin von der Erstattungspflicht für Übersetzungskosten gegenüber der Zentralen Behörde befreit wird ( § 11 Abs. 2 SorgRÜbAG) (vgl. ebenfalls Amtsgericht Weilburg, 9.5.2000, 20 F 241/00).

Ergänzend ist anzumerken, dass ein deutscher Anwalt das sehr umfangreiche HKÜ-Verfahren auch vor einem deutschen Gericht selten zu PKH-Gebühren wird durchführen können, da die Streitwerte regelmäßig nur auf  € 2.500,00 festgesetzt werden und damit das Honorar im Prozesskostenhilfeverfahren in keinerlei Verhältnis zur entstehenden Arbeit, insbesondere durch den Auslandsbezug besteht.
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